
 
 

Sachliche und zeitliche Gliederung 

Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag 

 
 

Ausbildungsberuf: Fachkraft für Gastronomie - 
Schwerpunkt Restaurantservice 

 
 

Ausbildungsbetrieb:    
 
 

 

Auszubildende/r:    
 
 

In dieser sachlichen und zeitlichen Gliederung sind die zu vermittelnden Fertigkeiten, Fä-
higkeiten und Kenntnisse aus dem Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung 
über die Berufsausbildung zum/r Fachkraft für Gastronomie vom 9. März 2022 abgeleitet. 

 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschul-
unterrichtes und der Zwischen- bzw. Abschlussprüfung des/der Auszubildenden ist im an-
gegebenen Ausbildungszeitraum enthalten. Änderungen des Zeitumfangs und des Zeitab-
laufs aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der Person 
des Auszubildenden bleiben vorbehalten. 

 

Diese sachliche und zeitliche Gliederung ist Bestandteil des Berufsausbildungs-, bzw. Um-
schulungsvertrages. Auszubildende/r und Ausbilder/in sollen sie gemeinsam besprechen. 
Die vermittelten Ausbildungsinhalte sind regelmäßig durch Ankreuzen zu vermerken. 

 
Der Ausbildende hat spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des 
Ausbildungsrahmenplans einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen. 

 
 

Aushändigung der sachlichen und zeitlichen Gliederung an den/die Auszubildende/n: 
 

Mit dieser Unterschrift wird bestätigt, dass der/dem Auszubildenden ein vollständiges 
Exemplar der sachlichen und zeitlichen Gliederung ausgehändigt wurde. Für die Eintra-
gung      des Berufsausbildungsverhältnisses ist den einzureichenden Unterlagen ledig-
lich dieses Deckblatt in Kopie beizufügen. 

 
 
 
 
 
 

 

Datum Firmenstempel/Unterschrift 
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Abschnitt A: schwerpunktübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten 

 

L
fd

. 
N

r.
 

 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e

rm
itt

e
lt
 

1. bis 12. 
Monat 

1 2 3 4  

 
1 

 
Umgang mit Gästen und 
Teammitgliedern, Refle-
xion der eigenen Rolle im 
Betrieb, Gestaltung des 
Gasterlebnisses als 
Gastgeber oder Gast ge-
berin 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 1) 

 
a) das persönliche Erscheinungsbild und 

Verhalten betriebsangemessen gestal- 
ten und die jeweiligen Auswirkungen 
begründen 

b) bei der Kommunikation des Betriebs- 
geschehens, insbesondere über digitale 
Medien, die betrieblichen und die recht- 
lichen Vorgaben beachten 

c) Aufgaben, Befugnisse und Verantwort- 
lichkeiten im Rahmen der Aufbau- und 
Ablauforganisation berücksichtigen 

d) das Auftreten gegenüber den Team- 
mitgliedern, insbesondere Kollegen und 
Kolleginnen sowie Vorgesetzten, reflek- 
tieren und sich teamorientiert verhalten 
sowie Feedback annehmen und reflek- 
tieren, konstruktives Feedback geben 

e) Gäste empfangen und deren Erwar- 
tungen und Wünsche hinsichtlich Be-
ratung, Betreuung und Dienst- leis-
tungen ermitteln sowie die Umset- 
zung der Erwartungen und Wünsche 
prüfen 

f) Mitteilungen und Aufträge entgegen- 
nehmen, einordnen und angemessen 
reagieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 
 

 
□ 

 
 
 
 
 
 
□ 

 
 

□ 

 

2 
 

Annahme und Einlage-
rung von Waren (§ 5 Ab-
satz 2 Nummer 2) 

 

a) Lagerbestände nach Quantität und 
Qualität kontrollieren, Differenzen zwi-
schen Soll- und Ist-Beständen doku- 
mentieren und die betriebsüblichen 
Korrekturmaßnahmen einleiten, bei In-
venturen und Bestellungen mitwirken 

b) Ware annehmen, dabei Lieferscheine zu 
Bestellungen zuordnen und Ware an-
hand des Bestell- und des Lieferscheins 
auf Gewicht, Quantität, Qualität und 
sichtbare Mängel prüfen; bei 
Abweichungen die betriebsüblichen 
Maßnahmen einleiten 
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□ 

 
 
 
 

 
□ 
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L
fd

. 
N

r.
 

 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e

rm
itt

e
lt
 

1. bis 12. 
Monat 

1 2 3 4  

 

2 

  
c) Ware unter Einhaltung der hygieni-

schen und der rechtlichen Regelungen 
sowie der betrieblichen Vorgaben prü-
fen, ins-besondere auf die Einhaltung 
der Kühlkette und auf Haltbarkeit, auch 
unter Nutzung technischer Hilfs- mit-
tel; bei Abweichungen die betriebs- üb-
lichen Maßnahmen einleiten 

d) die Warenannahme, die Leergut- und 
die Transportgutannahme sowie die 
Leergut- und die Transportgutrückgabe 
dokumentieren 

e) Ware ihren Anforderungen gemäß und 
unter Anwendung der betrieblichen 
Vorgaben werterhaltend einlagern 

f) die Arbeitsschutz-, Sicherheits- und 
Hygienevorschriften im Lager beach-
ten, das Lager nach den betrieblichen 
Vorgaben prüfen und reinigen 

  
 
 
 

□ 

 
 
 

 
□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

 

3 
 

Wahrnehmung der 
grundlegenden Aufgaben 
in der Küche oder in der 
Produktion 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 3) 

 

a) Arbeitsaufgaben erfassen 

b) Art und Menge von Lebensmitteln unter 
Berücksichtigung des betrieblichen An-
gebotes an Speisen und Gerichten be-
darfsgerecht auswählen 

  

□ 

 
□ 

  c) Arbeitsschritte zeitlich und organisato- 
risch planen 

 □ 

  d) Geräte, Maschinen und Gebrauchs- 
güter sicher, wirtschaftlich und nach- 
haltig einsetzen, reinigen und pflegen; 
Geräte, Maschinen und Gebrauchs- 
güter auf Funktionsfähigkeit prüfen, 
Störungen erkennen und die betriebs- 
üblichen Maßnahmen einleiten 

 

 
14 

 
 
 

□ 

  e) den Arbeitsplatz unter Berücksichti-
gung der hygienischen und ergonomi-
schen Anforderungen vorbereiten 

 
□ 

  f) Lebensmittel bereitstellen und auf 
Beschaffenheit, Verwendbarkeit und 
Allergene prüfen 

 □ 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e

rm
itt

e
lt
 

1. bis 12. 
Monat 

1 2 3 4  

 

3 

 
g) einfache betriebstypische Speisen oder 

Gerichte nach Rezepturen herstellen, 
auch unter Verwendung vorgefertigter 
Produkte und unter Anwendung von 
Arbeitstechniken sowie unter Beach- 
tung von Ernährungsformen, der Hygi-
enevorschriften, der Wirtschaftlichkeit 
und der Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung 

h) Speisen oder Gerichte nach Vorgabe 
portionieren und anrichten sowie bei 
der Produktpräsentation mitwirken 

i) Lebensmittel unter Einhaltung der 
Hygienestandards fachgerecht einla- 
gern, andere Verwertungsmöglich- 
keiten prüfen oder entsorgen 

j) die eigenen Arbeitsergebnisse kontrol- 
lieren, bewerten und optimieren 

  
 
 

□ 

 
 
 
 
 

 
□ 

 
 

□ 

 
□ 

 

4 
 

Wahrnehmung der 
grundlegenden Aufgaben 
im Wirtschaftsdienst 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 4) 

 

a) die Bedeutung der Gestaltung, Pflege 
und Reinigung von Gasträumen, insbe- 
sondere von Gästezimmern, für das 
Gasterlebnis erläutern 

b) Reinigungs-, Desinfektions- und 
Pflegemaßnahmen unter Beachtung 
von Nachhaltigkeitsaspekten in Gast- 
räumen, insbesondere in Gästezim- 
mern, sowie in Wirtschaftsräumen 
durchführen, prüfen und dokumentie- 
ren 

c) Gasträume, insbesondere Gästezim- 
mer, und Wirtschaftsräume im Hinblick 
auf ihre Nutzung und Sicherheit kon- 
trollieren, den Bedarf an Reparaturen 
und Ersatz ermitteln und die betriebs- 
üblichen Maßnahmen ergreifen 

d) betriebliche Gebrauchsgegenstände, 
insbesondere Geschirr, Besteck und 
Gläser, anlassbezogen auswählen und 
in ausreichender Menge bereitstellen 
sowie fachgerecht reinigen und pflegen 

e) zur Abfallvermeidung beitragen und die 
fachgerechte Abfallentsorgung unter 
Beachtung der Hygienevorschriften 
und von Umweltaspekten durchführen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 

□ 

 
 
 
 
 
□ 

 
 
 
 

 
□ 

 
 
 

 
□ 

 
 
 

□ 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
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n
 

v
e
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e
lt
 

1. bis 12. Mo-
nat 

1 2 3 4  

 

5 
 

Wahrnehmung der 
grundlegenden Aufgaben 
im Service 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 5) 

 

a) den Arbeitsbereich aufgrund der 
Tages-planung und der Servicebe-
sprechung anlassbezogen vorberei-
ten und die erforderlichen Betriebs-
mittel bereit-stellen 

b) die Verkaufsfähigkeit von Produkten 
prüfen 

c) alkoholische und nichtalkoholische Ge-
tränke ausschenken sowie Aufguss- 
und Heißgetränke nach den betriebli-
chen Vorgaben zubereiten 

 
 
 
 
 

8 

 
 

□ 

 

 
□ 

 
 

□ 
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Abschnitt D: schwerpunktübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

L
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. 
N

r.
 

 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e

rm
itt

e
lt
 

1. bis 12. 
Monat 

1 2 3 4  

 
1 

 
Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie 
Arbeits- und Tarifrecht 
(§ 7 Absatz 3 Nummer 1) 

 
a) den Aufbau und die grundlegenden 

Arbeits- und Geschäftsprozesse des 
Ausbildungsbetriebes erläutern 

b) Rechte und Pflichten aus dem Aus- 
bildungsvertrag sowie Dauer und 
Beendigung des Ausbildungsverhält- 
nisses erläutern und Aufgaben der im 
System der dualen Berufsausbildung 
Beteiligten beschreiben 

  
w

ä
h
re

n
d
 d

e
r 

g
e
s
a
m

te
n
 A

u
s
b
ild

u
n

g
 

 
□ 

 
 
 

 
□ 

  c) die Bedeutung, die Funktion und die In-
halte der Ausbildungsordnung und des 
betrieblichen Ausbildungsplans erläutern 
sowie zu deren Umsetzung beitragen 

 
□ 

  d) die für den Ausbildungsbetrieb gelten- 
den arbeits-, sozial-, tarif- und mit- 
bestimmungsrechtlichen Vorschriften 
erläutern 

□ 

  e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal- 
vertretungsrechtlichen Organe des Aus-
bildungsbetriebes erläutern 

 
□ 

  f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 
und seiner Beschäftigten zu Wirtschafts- 
organisationen und Gewerkschaften er-
läutern 

□ 

  g) Positionen der eigenen Entgelt-
abrechnung erläutern 

□ 

  h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen 
erläutern 

□ 

  i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs 
und der beruflichen Weiterentwicklung 
erläutern 

□ 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e

rm
itt

e
lt
 

1. bis 12. 
Monat 

1 2 3 4  

 

2 
 

Sicherheit und 
Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 7 Absatz 3 Nummer 2) 

 

a) Rechte und Pflichten aus den berufs- 
bezogenen Arbeitsschutz- und Unfall- 
verhütungsvorschriften kennen und 
diese Vorschriften anwenden 

  
w

ä
h
re

n
d
 d

e
r 

g
e
s
a
m

te
n
 A

u
s
b
ild

u
n

g
 

 

□ 

  b) Gefährdungen von Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz und auf 
dem Arbeitsweg prüfen und beurteilen 

□ 

  c) sicheres und gesundheitsgerechtes 
Arbeiten erläutern 

□ 

  d) technische und organisatorische Maß- 
nahmen zur Vermeidung von Gefähr- 
dungen sowie von psychischen und 
physischen Belastungen für sich und 
andere, auch präventiv, ergreifen 

 

□ 

  e) ergonomische Arbeitsweisen beachten 
und anwenden 

□ 

  f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei- 
ben und erste Maßnahmen bei Unfällen 
einleiten 

□ 

  g) betriebsbezogene Vorschriften des 
vorbeugenden Brandschutzes anwen- 
den, Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen 

□ 

 

3 
 

Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 7 Absatz 3 Nummer 3) 

 

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebs- 
bedingter Belastungen für Umwelt und 
Gesellschaft im eigenen Aufgaben-
bereich erkennen und zu deren Weiter- 
entwicklung beitragen 

 
 
□ 

  b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf 
Produkte, Waren oder Dienstleistungen 
Materialien und Energie unter wirtschaft- 
lichen, umweltverträglichen und sozialen 
Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nut-
zen 

 
□ 

  c) für den Ausbildungsbetrieb geltende 
Regelungen des Umweltschutzes ein-
halten 

 
□ 
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. 
N
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e

rm
itt

e
lt
 

1. bis 12. 
Monat 

1 2 3 4  

   

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und 
Materialien einer umweltschonenden 
Wiederverwertung oder Entsorgung 
zuführen 

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für 
den eigenen Arbeitsbereich entwickeln 

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelun- 
gen im Sinne einer ökonomischen, 
ökologischen und sozial nachhaltigen 
Entwicklung zusammenarbeiten und 
adressatengerecht kommunizieren 

  
w

ä
h
re

n
d
 d

e
r 

g
e
s
a
m

te
n
 A

u
s
b
ild

u
n

g
 

 
 

□ 

 

 
□ 

 
 

□ 

 

4 
 

Digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 7 Absatz 3 Nummer 4) 

 

a) mit eigenen und betriebsbezogenen 
Daten sowie mit Daten Dritter umgehen 
und dabei die Vorschriften zum Daten-
schutz und zur Datensicherheit einhal-
ten 

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen 
Medien und informationstechnischen 
Systemen einschätzen und bei deren 
Nutzung betriebliche Regelungen 
einhalten 

c) ressourcenschonend, adressatengerecht 
und effizient kommunizieren sowie 
Kommunikationsergebnisse dokumen- 
tieren 

d) Störungen in Kommunikationsprozessen 
erkennen und zu ihrer Lösung beitragen 

e) Informationen in digitalen Netzen re-
cherchieren und aus digitalen Netzen 
beschaffen sowie Informationen, auch 
fremde, prüfen, bewerten und auswäh-
len 

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Me-
thoden des selbstgesteuerten Lernens 
anwenden, digitale Lernmedien nutzen 
und Erfordernisse des lebens- beglei-
tenden Lernens erkennen und ableiten 

 
 
□ 

 
 
 

 
□ 

 
 
 

□ 

 
 

□ 

 

 
□ 

 
 
 

□ 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e

rm
itt

e
lt
 

1. bis 12. 
Monat 

1 2 3 4  

   

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, 
einschließlich der Beteiligten anderer 
Arbeits- und Geschäftsbereiche, auch 
unter Nutzung digitaler Medien, planen, 
bearbeiten und gestalten 

h) Wertschätzung anderer unter Be-
rücksichtigung gesellschaftlicher 
Vielfalt praktiziere 

  
 

□ 

 
 
 

 
□ 

 

5 
 

Durchführung von 
Hygienemaßnahmen 
(§ 7 Absatz 3 Nummer 5) 

 

a) die Grundsätze und die Vorschriften zur 
Personal-, Betriebs- und Produkthygiene 
sowie zum Arbeits- und Gesundheits- 
schutz anwenden 

b) die rechtlichen Hygienevorschriften und 
das betriebliche Hygienekonzept, ins-
besondere das HACCP- Konzept, um-
setzen 

c) Schädlingsbefall erkennen und 
Maßnahmen einleiten 

d) Desinfektions- und Reinigungsmittel 
lagern, unter Berücksichtigung ökolo- 
gischer Auswirkungen auswählen und 
ökonomisch einsetzen 

e) die Meldepflichten nach dem Infektions- 
schutzrecht beachten und die Beschäf-
tigungsverbote einhalten 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
□ 

 
 

 
□ 

 

 
□ 

 
□ 

 
 
 
□ 

 
 

 

Zwischenprüfung 



10  

Abschnitt A: schwerpunktübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten 

 

L
fd

. 
N

r.
 

 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e

rm
itt

e
lt
 

13. bis 24. 
Monat 

1 2 3 4  

 

1 
 

Umgang mit Gästen und 
Teammitgliedern, Refle-
xion der eigenen Rolle im 
Betrieb, Gestaltung des 
Gasterlebnisses als 
Gastgeber oder Gast- ge-
berin 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 1) 

 

g) Gäste betreuen, sie über das Angebot 
an Dienstleistungen und Produkten 
informieren und beraten und dabei in-
dividuelle und kulturelle Bedürfnisse 
und Wünsche berücksichtigen, insbe-
sondere Besonderheiten im Umgang 
mit Gästen mit Behinderung 

h) das Auftreten und die Rolle gegenüber 
den Gästen reflektieren und das Ver-
halten gastorientiert gestalten; Ge-
spräche gast- und betriebsorientiert 
führen, dabei verbale und nonverbale 
Ausdrucksformen anwenden 

i) Gästereaktionen, insbesondere Rekla- 
mationen, entgegennehmen, einord- 
nen und situationsbezogen nach den 
betrieblichen Vorgaben reagieren 

j) Ursachen von Konflikten und Kommuni- 
kationsstörungen erkennen und zu de-
ren Lösung beitragen, Konfliktpoten- 
zial erkennen und Konflikte vermeiden 

k) einfache Auskünfte in einer Fremd- 
sprache erteilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 

□ 

 
 
 
 

 
□ 

 
 
 
 

 
□ 

 
 

□ 

 

 
□ 

 

5 
 

Wahrnehmung der 
grundlegenden Aufgaben 
im Service 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 5) 

 
d) Service von Speisen, Gerichten und 

Getränken nach der betrieblichen 
Serviceform durchführen 

e) das betriebliche Kassensystem 
bedienen 

 
 

12 

 
 

□ 

 
□ 

 
6 

 
Unterstützung ver-
kaufsfördernder 
Maßnahmen 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 6) 

 
a) verkaufsfördernde Maßnahmen und 

Aktionen, insbesondere im Gast- 
kontakt, umsetzen 

b) Gastbereiche für verschiedene Zwecke 
und Anlässe dekorieren 

c) die Bedeutung von Dekoration, Be-
leuchtung, Musik und Temperatur für 
die Atmosphäre und das Gast-
erlebnis beachten 

 
 
 
 

 
12 

 
 

□ 

 
□ 

 
 

□ 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
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it
io

n
 

v
e

rm
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13. bis 24. 
Monat 

1 2 3 4  

 

6 

  

d) bei Maßnahmen zur Verkaufsförderung 
unter Einsatz geeigneter Werbemittel 
und Werbeträger und digitaler Medien 
sowie bei der Erfolgskontrolle mitwir-
ken 

  
 

□ 

 
 
 

Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Schwerpunkt Restaurantservice 
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Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
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itt

e
lt
 

13. bis 24. 
Monat 

1 2 3 4  

 

1 
 

Wahrnehmung der 
grundlegenden Aufgaben 
im Wirtschaftsdienst 
(§ 5 Absatz 3 Nummer 1) 

 

a) Gasträume anlass-, saison- und the-
menbezogen herrichten und Vor- und 
Nacharbeiten ausführen 

b) betriebliche Textilien und Materialien auf 
verwendungsfähigen Zustand prüfen 
und geeignete Maßnahmen zur Reini-
gung und Pflege ergreifen, dabei insbe-
sondere Werterhaltung, Hygiene und 
Ressourcenschonung berücksichtigen 

 
 
 
 

 
4 

 
 

□ 

 
 

□ 

 

2 
 

Wahrnehmung der 
grundlegenden Aufgaben 
im Service 
(§ 5 Absatz 3 Nummer 1) 

 

a) Reservierungen nach betrieblichen 
Vorgaben entgegennehmen, bearbeiten 
und ausführen 

b) bei internen Service- und Menübe- 
sprechungen mitwirken 

c) Gasträume anlassbezogen und ent-
sprechend dem gastronomischen 
Angebot vorbereiten, insbesondere 
Tische unter Verwendung von De-
korationselementen nach den be-
trieblichen Vorgaben eindecken 

d) Gäste nach den betrieblichen Standards 
empfangen und platzieren 

 
 
 
 
 
 

 
12 

 

□ 

 
 

□ 

 

 
□ 

 
 
 

 
□ 



12  

L
fd

. 
N

r.
 

 

Teil des Ausbil-
dungsberufsbildes 

 

Zu vermittelnde Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
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e) Gäste über das betriebliche Angebot an 
Speisen, Gerichten und Getränken unter 
Berücksichtigung gängiger Ernährungs- 
formen sowie von Inhaltsstoffen und Al-
lergenen beraten 

f) Produkte und Dienstleistungen den 
Gästen aktiv anbieten und Zusatz- 
verkäufe tätigen 

g) Speisen, Gerichte und Getränke unter 
Berücksichtigung des Serviceablaufs 
servieren und ausheben, dabei mit den 
Gästen kommunizieren 

h) Gästerückmeldungen entgegennehmen 
und nach den betrieblichen Vorgaben 
bearbeiten 

i) die Kasse unter Beachtung der betrieb- 
lichen Kassieranweisungen bedienen, 
Zahlungen abwickeln und dabei Vor-
sichtsmaßnahmen bei der Annahme 
von Zahlungsmitteln anwenden 

  
 

□ 

 
 
 

 
□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

 

 
□ 
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Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie 
Arbeits- und Tarifrecht 
(§ 7 Absatz 3 Nummer 1) 

 
a) den Aufbau und die grundlegenden 

Arbeits- und Geschäftsprozesse des 
Ausbildungsbetriebes erläutern 

b) Rechte und Pflichten aus dem Aus- 
bildungsvertrag sowie Dauer und 
Beendigung des Ausbildungsverhält- 
nisses erläutern und Aufgaben der im 
System der dualen Berufsausbildung 
Beteiligten beschreiben 
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□ 

 
 
 

 
□ 

  c) die Bedeutung, die Funktion und die 
Inhalte der Ausbildungsordnung und 
des betrieblichen Ausbildungsplans 
erläutern sowie zu deren Umsetzung 
beitragen 

 
□ 

  d) die für den Ausbildungsbetrieb gelten- 
den arbeits-, sozial-, tarif- und mit- 
bestimmungsrechtlichen Vorschriften 
erläutern 

 
□ 

  e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeits-
weise der betriebsverfassungs- oder 
personal- vertretungsrechtlichen Or-
gane des Ausbildungsbetriebes erläu-
tern 

 
 

□ 

  f) Beziehungen des Ausbildungsbe-
triebes und seiner Beschäftigten zu 
Wirtschaftsorganisationen und Ge-
werkschaften erläutern 

 
□ 

  g) Positionen der eigenen Entgelt- 
abrechnung erläutern 

□ 

  h) wesentliche Inhalte von 
Arbeitsverträgen erläutern 

□ 

  i) Möglichkeiten des beruflichen 
Aufstiegs und der beruflichen 
Weiterentwicklung erläutern 

□ 
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Sicherheit und 
Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 7 Absatz 3 Nummer 2) 

 

a) Rechte und Pflichten aus den berufs- 
bezogenen Arbeitsschutz- und Unfall- 
verhütungsvorschriften kennen und 
diese Vorschriften anwenden 

  
w

ä
h
re

n
d
 d
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r 

g
e
s
a
m
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n
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u
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n
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□ 

  b) Gefährdungen von Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz und auf 
dem Arbeitsweg prüfen und beurteilen 

□ 

  c) sicheres und gesundheitsgerechtes 
Arbeiten erläutern 

□ 

  d) technische und organisatorische Maß- 
nahmen zur Vermeidung von Gefähr- 
dungen sowie von psychischen und 
physischen Belastungen für sich und 
andere, auch präventiv, ergreifen 

 

□ 

  e) ergonomische Arbeitsweisen beachten 
und anwenden 

□ 

  f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei- 
ben und erste Maßnahmen bei Unfällen 
einleiten 

□ 

  g) betriebsbezogene Vorschriften des 
vorbeugenden Brandschutzes anwen- 
den, Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und erste Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen 

□ 

 

3 
 

Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit 
(§ 7 Absatz 3 Nummer 3) 

 

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebs- 
bedingter Belastungen für Umwelt und 
Gesellschaft im eigenen Aufgaben- be-
reich erkennen und zu deren Weiter- 
entwicklung beitragen 

 
 
□ 

  b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf 
Produkte, Waren oder Dienstleistungen 
Materialien und Energie unter wirtschaft- 
lichen, umweltverträglichen und sozialen 
Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nut-
zen 

 
□ 

  c) für den Ausbildungsbetrieb geltende 
Regelungen des Umweltschutzes ein-
halten 

 
□ 
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d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und 
Materialien einer umweltschonenden 
Wiederverwertung oder Entsorgung 
zuführen 

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für 
den eigenen Arbeitsbereich entwickeln 

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelun- 
gen im Sinne einer ökonomischen, 
ökologischen und sozial nachhaltigen 
Entwicklung zusammenarbeiten und 
adressatengerecht kommunizieren 

  
w
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d
 d
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□ 

 

 
□ 

 
 

□ 

 

4 
 

Digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 7 Absatz 3 Nummer 4) 

 

a) mit eigenen und betriebsbezogenen 
Daten sowie mit Daten Dritter umgehen 
und dabei die Vorschriften zum Daten-
schutz und zur Datensicherheit einhal-
ten 

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen 
Medien und informationstechnischen 
Systemen einschätzen und bei deren 
Nutzung betriebliche Regelungen 
einhalten 

c) ressourcenschonend, adressatengerecht 
und effizient kommunizieren sowie 
Kommunikationsergebnisse dokumen- 
tieren 

d) Störungen in Kommunikationsprozessen 
erkennen und zu ihrer Lösung beitragen 

e) Informationen in digitalen Netzen re-
cherchieren und aus digitalen Netzen 
beschaffen sowie Informationen, auch 
fremde, prüfen, bewerten und auswäh-
len 

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Me-
thoden des selbstgesteuerten Lernens 
anwenden, digitale Lernmedien nutzen 
und Erfordernisse des lebens- beglei-
tenden Lernens erkennen und ableiten 

 
 
□ 

 
 
 

 
□ 

 
 
 

□ 

 
 

□ 

 

 
□ 

 
 
 

□ 
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g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, 
einschließlich der Beteiligten anderer 
Arbeits- und Geschäftsbereiche, auch 
unter Nutzung digitaler Medien, planen, 
bearbeiten und gestalten 

h) Wertschätzung anderer unter Be-
rücksichtigung gesellschaftlicher 
Vielfalt praktiziere 

  
 

□ 

 
 
 

 
□ 

 
 

Abschlussprüfung 


